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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Mit Beschluss vom 24. September 2019 hat der Stadtrat der Stadt Trebsen 

in seiner Sitzung die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 8 „Solaranlage Seelingstädt“ gefasst.  

Ziel des o.g. Bebauungsplans soll sein, durch Festsetzung eines sonstigen 

Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsener-

gie“ gemäß § 11 Absatz 2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanla-

gen planungsrechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung von umwelt-

freundlichem Solarstrom zu sichern. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen 

artenschutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift 

des § 44 BNatSchG aufgenommen wurden, ist das Vorhaben entsprechend 

auf seine Zulässigkeit zu prüfen. 

Zu prüfen sind insbesondere die direkten Wirkungen des Vorhabens auf 

geschützte und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren Auswirkun-

gen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize. 

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) wer-

den die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. 

m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Ar-

ten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), 

die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

 

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Planungsraum erstreckt sich im Westen der Ortslage Seelingstädt. Es 

handelt sich vorliegend um eine wirtschaftliche Konversationsfläche, wel-

che einen hohen Versiegelungsgrad aufweist. Die Randbereiche werden 

durch eine Ruderalvegetation dominiert. Derzeit wird auf der Fläche Bau-

schutt gelagert.  

Umgeben ist die Brachfläche von landwirtschaftlichen Betriebsflächen so-

wie im Süden von Weideland. Ferner werden die angrenzenden Flächen 

landwirtschaftlich genutzt.  

Die nächstgelegenen betriebsbedingte Wohnnutzungen liegen in etwa 44 

Metern Entfernung zum Planungsraum. Nordöstlich, in etwa 16 Metern 

Entfernung, befindet sich eine Gartenanlage. Südlich vom Geltungsbereich 

befinden sich die Wohnnutzungen in 190 m Entfernung. 
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Erschlossen wird der Geltungsbereich ausgehend von der Klingaer Straße 

über eine bestehende Zufahrt. 

Der Planungsraum befindet sich nicht innerhalb von Schutzgebieten. Ge-

setzlich geschützte Biotope sind ebenfalls nicht betroffen.  

Nächstgelegene Schutzgebiete sind das Landschaftsschutzgebiet „Groß-

steinberg-Ammelsheim“ in 1,5 km, das Naturschutzgebiet „Haselberg-

Straßenteich“ in 4 km, das Flächennaturdenkmal „Haselteich“ in 2 km, das 

Vogelschutzgebiet „Laubwaldgebiete östlich Leipzig“ in 1,5 km sowie das 

gleichnamige FFH-Gebiet in 3 km Entfernung. 
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1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Un-

tersuchung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Ar-

tenschutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitpla-

nung“. Folgende Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbe-

stände zu berücksichtigen bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-

VSchRL), insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Ar-

ten" gemäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-

chungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  

Zunächst können im Rahmen einer Relevanzprüfung alle Tierarten ausge-

schlossen werden, die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der fest-

gestellten Habitatausstattung nicht betroffen sein können.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für 

die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichen-

der Sicherheit ausgeschlossen werden kann und die daher einer arten-

schutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Sachsen gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschol-

len sind und deren Auftreten in Sachen in naher Zukunft unwahr-

scheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Ha-

bitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen kön-

nen (z. B. Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Re-

genmoore, Wälder, Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbe-

dingt) auf Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens aus-

schließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachli-

cher Einschätzung keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersu-

chungsraum vorfinden bzw. die in Sachsen generell nur sehr lokale Vor-

kommen aufweisen und deren Vorkommen in keinem räumlichen Zusam-

menhang mit dem Vorhabenstandort stehen. 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann 

aufgrund der vorangegangenen Nutzung ausgeschlossen werden.  

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen 

und semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf 

Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschließen. 

Der Planungsraum hat durch seine Lage und der derzeitigen Nutzung keine 

Bedeutung als Lebensraum für Wölfe und Luchse.  

Für Kleinsäuger allgemein, wie Haselmaus, Feldhamster, Biber und Fisch-

otter ergibt sich kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Auf Grund der Habi-

tatausstattung des Planungsraumes ist eine Betroffenheit dieser Arten 

auszuschließen.  
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Für Fledermäuse (Chiroptera) ergibt sich aufgrund der zu erwartenden 

Wirkungen kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Vorhabenbedingt werden 

keine Strukturen in Anspruch genommen, die Quartierseigenschaften auf-

weisen. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko bei Freiflächenphotovoltaikanlagen 

für Fledermäuse besteht nicht. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle 

Reptilien, über das Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind 

somit auf strukturreiche Habitate, mit Bereichen unterschiedlicher Son-

neneinstrahlung, Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. angewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, 

Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisen-

bahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie ver-

schiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, 

gut drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiabla-

geflächen, spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein 

von Kleinstrukturen wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Wichtig ist auch das Vorkommen eines ausreichenden Beuteangebotes. 

Verlassene Nagerbauten sowie vermoderte Baumstubben und Fels- und 

Erdspalten dienen als Überwinterungsquartiere. 

Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshöhe und Ve-

getationsstruktur den größten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. 

Wichtig ist, dass die Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe 

Eingraben ermöglichen. 

Aufgrund der anthropogenen Vorprägung des Standortes und dem hohen 

Versiegelungsgrad, stellt der Planungsraum keinen Vorzugslebensraum der 

Zauneidechsen dar. 

Für die Arten, wie Kammmolch (Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bombi-

na bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina), 

Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), Wechselkröte (Bufo viridis), 

Laubfrosch (Hyla arborea), Kreuzkröte (Bufo calamita) und Knoblauchkröte 

(Pelobatos fuscus) befinden sich keine Lebensräume innerhalb des Pla-

nungsraums. Deren potenzielle Laichgewässer (sonnenexponiertes Gewäs-

ser, offene Wasserfläche, reich strukturierter Gewässerboden [Äs-

te/Steine, fehlender Fischbesatz]) fehlen im Geltungsbereich gänzlich.  

Jedoch befindet sich etwa 50 m südlich ein Bachlauf. Das Vorkommen von 

Amphibien kann für diesen Bereich nicht ausgeschlossen werden. 

Ein Einwandern in den Geltungsbereich ist somit möglich. Eine Betroffen-

heit ist näher zu untersuchen. 
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Ein Vorkommen von streng geschützten Insekten ist für das Gebiet nicht 

bekannt. Mögliche Lebensräume von Käfern, wie Breitrand (Dytiscus latis-

simus), Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus), Mentrie´s 

Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei), Kreuzschröter (Aesalus sa-

crabaeoides), Veränderlicher Edelscharrkäfer (Gnorimus variabilis), Großer 

Goldkäfer (Protaetia aeruginosa), Großer Wespenbock (Necydalis major), 

Panzers Wespenbock (Necydalis ulmi), Wiener Sandlaufkäfer (Cylindera 

arenaria viennensis), Scharfzähniger Zahnflügel-Prachtkäfer (Dicerca fur-

cata), Linienhalsiger Zahnflügel-Prachtkäfer (Dicerca moesta) befinden 

sich nicht innerhalb der geplanten Eingriffsfläche. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie beispielsweise der Große Feuerfalter 

(Lycaena dispar) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) 

leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese geeigneten Le-

bensräume sind im geplanten Baufeld nicht vorhanden.  

Die Errichtung und der Betrieb von Solarmodulen auf einer anthropogen 

vorgeprägten Fläche ohne das Vorkommen von für Schmetterlinge bedeut-

samen Pflanzenarten erzeugen keinerlei Wirkungen auf diese Arten.  

Eine Beeinträchtigung der Schmetterlinge durch den geplanten Solarpark 

kann dementsprechend ausgeschlossen werden. 

Avifauna 

Eine Betroffenheit von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie 

z.B. Eisvogel, Haubentaucher, Lachmöwe, Rohrdommel oder Tüpfel-

Sumpfhuhn kann gänzlich ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der Habitatausstattung vor Ort kann unter Berücksichtigung der 

relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäischer Brutvo-

gelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche und 

Gehölzbrüter beschränkt werden.  

Relevante Gehölzbrüter sind Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gar-

tengrasmücke (Sylvia borin), Bluthänfling (Carduelis cannabina), Dorn-

grasmücke (Sylvia communis), Gelbspötter (Hippolais icterina), Goldam-

mer (Emberiza citrinella), Klappergrasmücke (Sylvia curruca) und Amsel 

(Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in den angrenzenden Ge-

hölzen kann angenommen werden. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern wie Grauammer (Emberizia caland-

ra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braun-

kehlchen (Saxicola rubetra), Blaukelchen (Luscinia svecica), Rohrammer 

(Emberiza schoeniclus), Schafstelze (Motacilla flava) und Sumpfrohrsänger 

(Acrocephalus palustris) ist im Untersuchungsraum möglich.  
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Eine Betroffenheit muss näher untersucht werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich somit für Amphibien 

sowie Brutvögel der Gehölze und des Offenlandes. 

 

2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage erzeugt baubedingte 

Wirkungen, die für den vorliegenden Fall ausschließlich temporäre Einflüs-

se nach sich ziehen. Zu untersuchen ist, ob diese im Einzelfall zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen führen könnten.  

Der zeitweilige Habitatverlust bezieht sich besonders auf das faunistische 

Arteninventar. Bedingt durch direkten oder indirekten Flächenverlust in 

der Bauphase steht die Vorhabenfläche nur begrenzt als Lebensraum zur 

Verfügung. Diese Wirkung könnte in Folge der Anwesenheit von Menschen 

sowie durch Fahrzeugbewegungen bzw. ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 

hervorgerufen werden.  

Die Quantifizierung eines solchen Flächenverlustes ist nur bedingt mög-

lich. Hier sind artspezifische Verhaltensweisen heranzuziehen. So sind für 

jede Art unterschiedliche Fluchtdistanzen anzusetzen.  

Die Faktoren Störung und Verdrängung werden mit dem Baubetrieb durch 

temporäre Lärmimmissionen und Erschütterungen relevant. Erhebliche 

Störungen europäischer Vogelarten während der Bauphase, die zur Aufga-

be von Lebensräumen, Brutplätzen und/oder zur Tötung von Entwicklungs-

formen geschützter Vogelarten führen könnten, sind jedoch durch eine 

Bauzeitenregelung vollständig vermeidbar.  

Bauablauf 

Für das Rammen der Trägergestelle in den Boden wird ca. eine Woche be-

nötigt. Etwa eine Woche wird die Montage der Module beanspruchen. Ins-

gesamt wird die Bauzeit ca. drei bis vier Wochen dauern. 

Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, wird der Vorhabenstandort nur noch 

im Fall von Wartungsarbeiten befahren.  
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2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Die Flächen zwischen den Stützen unterhalb der Modultische und auch 

zwischen den Modulreihen sollen mit Betrieb des Solarparks zu einem 

hochwertigen Offenlandbiotop entwickelt werden. Der Entgegenwirkung 

einer Verbuschung wird sich positiv für Offenlandarten auswirken.  

Unmittelbar nach der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage kön-

nen die Flächen wieder besiedelt werden. Ein indirekter Flächenverlust 

kann durch nutzungsbedingte Störungen hervorgerufen werden. 

Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht vorgesehen.  

Ein Zaun wird so ausgebildet, dass für kleinere bis mittlere Säugetiere ein 

Durchschlupf gewährleistet ist. Verschattungen durch die Module innerhalb 

des Baufeldes variieren mit dem Sonnenstand und der Einstrahlungsinten-

sität. Pflanzen und Tierarten, die diese Flächen nach der Bauphase besie-

deln, finden den aufgrund der Beschattungsverhältnisse strukturierten Le-

bensraum bereits so vor.  

Ein indirekter Verlust von Lebensräumen, Brutbiotopen sowie Nahrungsflä-

chen könnte durch die Verfremdung des Habitatbildes auftreten.  

Durch den Silhouetteneffekt der Bauwerke selbst in Verbindung mit der 

grau-schwarz gefärbten, matt spiegelnden Oberfläche der Solarmodule 

wird sich das Arteninventar innerhalb des ausgewiesenen Baufeldes ver-

ändern. 

Wegen der relativ geringen Gesamthöhe der geplanten Module ist jedoch 

kein weitreichendes Meideverhalten zu erwarten. 

Durch den Neigungswinkel der Module und die fehlende Transparenz sind 

Kollisionsereignisse durch einzelnstehend hochragende Solarmodule eben-

so auszuschließen, wie die Kollision wegen des Versuchs des „Durchflie-

gens“. 

Überfliegende, Nahrung suchende oder rastende Vögel werden sich vor-

wiegend auf Flächen außerhalb des Einflussbereiches der geplanten Solar-

anlage konzentrieren. 

Beobachtungen zeigen, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen durchaus po-

sitive Auswirkungen haben können. Die extensiv genutzten Flächen zwi-

schen den Modulreihen können sich zu wertvollen Lebensräumen für Of-

fenlandarten entwickeln.  

Neben den brütenden Arten sind es vor allem Singvögel aus benachbarten 

Gehölzbiotopen, die zur Nahrungsaufnahme die Anlagenflächen aufsuchen. 

Schneefreie Bereiche unter den Modulen werden im Winter bevorzugt zur 

Nahrungsaufnahme aufgesucht. 
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3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss 

des Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ver-

nachlässigt werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Le-

bensräumen außerhalb des Untersuchungsraumes vorkommen.  

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wildlebenden Tieren der 

besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

bzw. zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszuge-

hen, wenn die mit dem Bau der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage 

in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar zur Tötung von 

Exemplaren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn 

durch den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen 

oder Entwicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die 

zur Arterhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der 

streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert (Störungsverbot). 

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder 

der Abzug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Stö-

rungen führen und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, 

Überwinterung oder Wanderung gefährden. 

Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berücksichtigen. So sind Stö-

rungen nur während der Bauphase relevant. Maßgebend ist dabei, ob sich 

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Er-

heblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstan-

den, die eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und ei-

nen zusammenhängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand 

einer lokalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  
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Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, 

sind in der Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation 

zu erwarten. Der Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt. 

  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschütz-

ten Arten aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. 

Unter die Begriffsdefinition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen bei-

spielsweise auch alle Bereiche, die potenziell diese Funktionen erfüllen 

können. Damit beinhaltet das Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederbesetzt werden. Als 

Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die 

Funktion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen 

kann.  
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Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 

Vorzugslebensräume von Amphibien werden von dem Vorhaben nicht in 

Anspruch genommen. Jedoch befindet sich etwa 50 m südlich der „Kra-

nichbach“. Das Vorkommen von Amphibien kann für diesen Bereich nicht 

ausgeschlossen werden. Ein Einwandern in den Geltungsbereich ist somit 

möglich. Wenn die Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungszeiten der Am-

phibien von September bis März stattfindet, sind keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit innerhalb dieses Zeitraums 

stattfinden, ist ein Folienschutzzaun aufzustellen, der das Einwandern in 

das Baufeld verhindert. 

 

Artengruppe:  Amphibien  

Untersucht wurden: 
Kammmolch (Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch 

(Rana dalmatina), Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), Wechselkröte (Bufo viridis), Laubfrosch (Hyla 

arborea), Kreuzkröte (Bufo calamita) und Knoblauchkröte (Pelobatos fuscus) 

 

Schutzstatus 
 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

-sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserfläche, reich 

strukturierter Gewässerboden (Äste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung 

aus 

- Als Laichgewässer werden überwiegend naturnahe Kleingewässer, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewäs-

ser bevorzugt.  

-terrestrischen Lebensräume befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässer  

Zu den Landhabitaten gehören Laub- und Mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdauf-

schlüsse, Steine und Totholz  

Vorkommen in Sachsen: 

- verbreitet 

Allgemeine Gefährdungsursachen: 

- Zerstörung von Laichgewässern  

- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden  

- Verkehrsopfer 

- intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum 

Der Rückgang der Laichgewässer führt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wan-

dernder Tiere durch den Straßenverkehr schwächen die Populationen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen im Untersuchungsraum  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Optimalhabitate vorhanden. In 50 m Entfernung zum Planungs-

raum befindet sich ein Bach, der als potenzielles Habitat der oben genannten Arten dient. Aufgrund der vor-

handenen Versiegelungen und des stark verdichteten Bodens, befinden sich keine Winterquartiere im Plangel-

tungsbereich.     

Habitatqualität: im Geltungsbereich suboptimal 
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- keine Beseitigung von Lebensräumen 

- Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

   Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko 

       der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und 

       das Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant 

       an 

Begründung: 

Vorhabenbedingte Wirkungen auf Lebensräume können ausgeschlossen werden. Innerhalb des Geltungsberei-

ches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befinden sich keine Fortpflanzungs- oder Überwinterungsquar-

tiere. Durch die Errichtung eines Amphibienschutzzaunes können Tötungen ausgeschlossen werden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

             Population 

Begründung: 

Überwinterungsräume von Amphibien werden mit Umsetzung der Planung nicht beseitigt. Fortpflanzungs- und 

Laichgewässer sind nicht betroffen. Das Einwandern in das Baufeld wird durch einen Folienschutzzaun verhin-

dert.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten):  

 

      Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

       Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder  

          Ruhestätten nicht auszuschließen  

       Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des  

          Verbotstatbestandes zu vermeiden 

       Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im  

          Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang 

          nicht gewahrt 

Begründung: 

In Bezug auf Amphibien können artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden. Vorhabenbedingt 
werden keine Lebensräume von Amphibien beansprucht oder beeinträchtigt. Durch die Errichtung eines 
Amphibienschutzzaunes können Tötungen ausgeschlossen werden. 
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 
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Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 

45 Abs. 7 BNatSchG  
- nicht erforderlich - 

 

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 
der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vor-

kommende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-

Richtlinie). Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hier-

bei um alle wildlebenden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer 

„besonders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). 

Darüber hinaus werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte 

Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 

BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 

der Vogelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstö-

rung oder Beschädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung 

während der Brut- und Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. 

Entsprechend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren 

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, 

Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

Sekundäre Beeinträchtigungen durch Lärm- und Schadstoffimmissionen 

innerhalb der Bau- und Betriebsphase, die dauerhaft zu einer Beeinträch-

tigung von festen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der potenziell vor-

kommenden Vogelarten führen, werden vom geplanten Vorhaben nicht er-

zeugt. 

Im Rahmen der Relevanzprüfung konnte bereits festgestellt werden, dass 

sich die mögliche Betroffenheit unter Berücksichtigung vorhabenbedingter 

Wirkfaktoren auf Gebüsch- und Offenlandbrüter beschränkt.  
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§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn die 

Errichtung der geplanten Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen 

voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn 

durch den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen 

oder Entwicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die 

zur Arterhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die 

Funktion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen 

kann. Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmit-

telbare Flächeninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen 

oder festen Niststätten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable 

Niststätten) 

Untersucht wurden: Grauammer (Emberizia calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda ar-
vensis), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Blaukelchen (Luscinia svecica), Rohrammer (Emberiza schoenic-
lus), Schafstelze (Motacilla flava) und Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)  

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der überwiegend offenen Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Sachsen: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum sowie auf angrenzenden Flächen des geplanten Solarparks befinden sich geeignete 

Brutplätze für Bodenbrüter.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersu-

chungsradius. 

Habitatqualität: in den Randbereichen gut, im zentralen Geltungsbereich suboptimal aufgrund der hohen 

Versiegelung 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit 

- sollte der Baubeginn innerhalb der Brutzeit liegen, ist unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung der Fläche 

durchzuführen, um sicher zu gehen, dass keine Brutplätze betroffen sind 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

      Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Begründung:  

Mit dem Baubeginn und der Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit ist sichergestellt, dass keine Tiere 

verletzt oder getötet werden. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Errichtungsphase findet außerhalb der Brutperiode statt. Sollte sich der Baubeginn in diesen Brutzeitraum 

verlagern, ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten eine Kartierung durchzuführen.   

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 
auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu  

          vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit 
Tötung), ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn 
kann das Eintreffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe:  Brutvögel der Gehölze (vorwiegend einmalig genutzte Brutstand-

orte / variable Niststätten) 
Untersucht wurden: Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Bluthänfling 
(Carduelis cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia communis), Gelbspötter (Hippolais icterina), Goldammer (Em-
beriza citrinella), Klappergrasmücke (Sylvia curruca) und Amsel (Turdus merula) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

-  typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze 

-  jährlich neuer Nestbau 

-  Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt 

-  Ernährung: Insekten, Spinnen seltener Weichtiere 

 
 

Vorkommen in Sachsen: 
- weit verbreitet 
 
 

Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 
 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

In den Randbereichen des Planungsraumes befinden sich geeignete Habitate wie Gehölze und Hecken in denen 

Bruthabitate der o.g. Vogelarten nachgewiesen wurden.  

Habitatqualität: mäßig bis gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Bauzeit außerhalb der Brutperiode 

- Erhalt der hochwertigen Gehölzstrukturen in den Randgebieten  

- Gehölzbeseitigungen ausschließlich außerhalb der Brutperiode 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich- 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

         Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden, 
da die Bauzeit und Gehölzbeseitigung außerhalb der Brutperiode stattfinden. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: Die Bauzeit findet außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baubeginn eine 
Kartierung durchgeführt, um sicher zu gehen, dass keine Individuen betroffen sind. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 
auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu  

         vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tö-
tung), ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Die Errichtung des Solarparks und bauvorbereitenden Maßnahmen finden außerhalb der Brutzeit 

statt.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG 

ist in Bezug auf die Avifauna ist eine Bauzeitenregulierung notwendig. 

Demnach hat die Errichtung der Photovoltaikanlage gänzlich außerhalb der 

Brutperiode zu erfolgen. 

Ist dies nicht möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode er-

folgen, ist eine vorherige Begehung notwendig. Eine erhebliche oder nach-

haltige Beeinträchtigung von Brutvögeln in der Bauphase lässt sich bei 

ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen Anlagen unter der 

Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen oder bei vorheri-

ger Kartierung nicht ableiten.  

Für Amphibien wird südlich entlang des Baufeldes ein Amphibienschutz-

zaun während der Bauarbeiten aufgestellt, sodass ein Einwandern ins Bau-

feld ausgeschlossen werden kann. Nach Beendigung der Bautätigkeiten 

wird der Zaun vollständig zurück gebaut. 

Die Einfriedung der Anlage soll im Sinne des Biotopverbundes darüber hin-

aus so gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barriere-

wirkung besteht. Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des 

Zaunes bzw. durch Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bo-

dennähe und im Höchstabstand von 15 m gewährleistet.  

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(CEF-Maßnahmen) sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten 

nicht erforderlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulas-

sung eines Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. 

Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prüfen, ob 

sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten 

der untersuchten Arten überlagern.  

Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix 

untersucht, ob ein drohender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzulässigkeit der Photovoltaikanlage 

führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der 

Weichtiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Lurche, Säuge-

tiere und Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der 

Relevanzprüfung ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Amphibien so-

wie für gebüsch- und bodenbrütende Vogelarten. Für Amphibien sowie die 

untersuchten Brutvogelarten wurden Vermeidungsmaßnahmen beschrieben 

(Bauzeitenregulierung, Errichtung eines Amphibienschutzzaunes),  mit de-

ren Hilfe Verbotstatbestände gänzlich verhindert werden können. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der 

Umsetzung des Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die öko-

logische Funktion des Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirk-

faktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten.  

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage ist unter Einhaltung von Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesna-

turschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug auf die un-

tersuchten Arten können unter Einhaltung der Empfehlungen dieser Unter-

lage vollständig ausgeschlossen werden. 
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